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Kundmachungen. gemeinde Dornbirn, sowie mit dem Impfscheine und den
übrigen erforderlichen Zeugnissen belegten Gesuche bis
10. Mai 1905 dem Stadtrate in Dornbirn zu überreichenKommenden Vienstag den 25. d. Rl. ist

Feldkirch, am 12. April 1905Dieh- und Krämermarkt.
Der k. k. Bezirkshauptmann:Krämer, welche einen Marktstand wünschen, wollen dies

Zigau.im Rathause Zimmer Nr. 9 melden.
Als Viehbeschauer für den Bezirk Watzenegg wurde

J. Der in der Gemeinde Altach bei Zuchtrindern aufge¬A. Schwendinger in Watzenegg (Albrich=Haus) auf¬
gestellt. tretene Bläschenausschlag ist wieder erloschen.Dornbirn, am 23. April 1905. Feldkirch, am 15. April 1905.

Der Bürgermeister. Der k. k. Bezirkshauptmann:
Zigau.Es wird bekanntgegeben, daß bei der am 31. März in

Dornbirn vorgenommenen Besichtigung die nachbezeichneten
Grundbuch für Vorarlberg.Privathengste für das Jahr 1905 lizenziert worden

sind Die gemäß dem Landesgesetze vom 1. März 1900,
1. 13jähriger Hengst „Ajax“ des Hilarius Fitz in L.=G.=Bl. Nr. 18 zum Zwecke der Anlegung des Grund¬

Lustenau, brauner Oldenburger, mit dem Standort Lustenau; buches vorzunehmenden Erhebungen beginnen für die Katastral=
2. 6jähriger Hengst „Hans I“ des Jakob Sieber in Gemeinde Doren im Gerichtsbezirke Bregenz am Dienstag,Meiningen, Rappe, mit dem Standort Meiningen; den 9. Mai 1905, um 9 Uhr vormittags, im Kaplanei¬
3. hause H.=Nr. 53 in Doren13jähriger brauner Hengst „Marko“ des Johann

Schertler in Schwarzach, mit dem Standort Schwarzach Alle Besitzer der in der Katastral=Gemeinde befindlichen
4. 9jähriger Hengst „Hans“ des Peter Muxel in Liegenschaften, die Hypothekar=Gläubiger und sonstige Personen

Reuthe (Baien), Fuchs, mit dem Standort Reuthe (Baien) welche an der Ermittlung der Besitzverhältnisse oder an der
Die Verwendung nicht lizenzierter Hengste zur Deckung Feststellung der richtigen Parcellenbezeichnungen ein rechtlichesder unbefugte Gauritt, ferner die Verwendung eines mit Interesse haben, können erscheinen und alles zur Auf¬

einer ansteckenden Krankheit behafteten Hengstes zur Deckung klärung sowie zur Wahrung ihrer Rechte Geeignete vor¬
werden nach den Bestimmungen der Ministerial=Verordnung bringen. Alle bekannten Grundbesitzer, welche in der
vom 15. Mai 1874, Nr. 76 R.=G.=Bl., bestraft. Ortsgemeinde wohnen, werden einzeln durch den Gemeinde

vorsteher vorgeladen; an die außerhalb der GemeindeFeldkirch, am 15. April 1905.
wohnenden Besitzer werden vom GrundbuchsanlegungsDer k. k. Bezirkshauptmann: kommissär schriftliche Vorladungen gerichtet.

Zigau. Inzwischen wird die Mappen=Copie samt den Verzeich¬
nissen der Parzellen und ihrer Besitzer bei der k. k. Grund¬

Stipendienausschreibung. buchanlegungs=Kommission in Bregenz aufliegen und können
diese Behelfe dort von jedermann eingesehen werden.Aus den Renten der Lorenz Rhomberg'schen Stiftung

Sollte sich im Laufe der Erhebungen herausstellen, daßgelangen folgende Stipendien zur Verleihung und zwar Bestandteile eines Grundbuchskörpers in einer anderen2Handwerkerstipendien jährlich je 120 Kr. für die Katastral=Gemeinde liegen, so werden nötigenfals die Er¬Jahre 1905, 1906 und 1907
hebungen unter Einem auf die fraglichen NebenbestandteileHandarbeiterinnenstipendien jährlich 80 Kr. pro ausgedehnt werden1905 Bregenz, am 9. April 1905.Zum Bezuge dieser Stipendien sind in nachstehender

Reihenfolge berufen: Der k. k. Grundbuchs=Anlegungs=Kommissär
dürftige Verwandte des Stifters, Schöpf.2. dürftige Angehörige der Gemeinde Dornbirn,

3. minderdürftige Verwandte des Stifters Ueber freiwilliges Ansuchen der Frau Regina Nawratil,Bewerber um eines dieser Stipendien haben ihre mit geb. Hilbe in Dornbirn I, Riedgasse werden am Dienstagdem Nachweise über die Verwandtschaft mit dem Stifter,
den 25. April l. Is. vormittags 9 Uhr im Gast¬über die Dürftigkeit und insoferne eine Verwandtschaft mit hause des Thomas Zumtobel hier nachbezeichneteletzterem nicht besteht, über die Zuständigkeit zur Stadt¬ Liegenschaften feilgeboten:
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